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Stellte er ihn dem Gericht, so trat dieser an seine Stelle, und er 
selbst war künftig aller Verantwortung ledig*), wie das deutlich 
hier in Zoll 8c, der c.(9y) entspricht, gesagt wird; so auch in c.98?) 
kann der Beklagte seinen Gewähren nicht stellen, trifft ihn 
Vicbstahlsverüacht mit allen seinen folgen c. 103. Der Ver­
käufer einer Sache hat nach c. 276 stets, auch wenn vertraglich nicht 
ausbedungen, die Pflicht Gewährschaft zu leisten, an Stelle des 
Beklagten in dessen Prozeß einzutreten, sonst trifft ihn der vieb- 
stahlsverdacht. Nach Brünner Recht c. (228) ist dieser Zug bis zum 
3. Gewähren zulässig, bei ihm entscheidet sich der Prozeß, vie 
Schubzahl war in den einzelnen Rechten verschieden, selten un­
begrenzt, meist auf den dritten Gewähren beschränkt?) Kür Zoll 8 c 
sind diese Kragen alle klar, in Kall 6 aber ist der Gewähre, auf den 
die Krau sich beziehen könnte, tot. vie Bemerkung, die Krau habe 
ohne Wissen ihres Mannes bei ihm gekauft, ist hier ohne be­
sondere Bedeutung und nur als Hinweis aufzufassen, daß ihr 
Mann mit diesem Prozeß nichts zu tun habe?) hier ist nun der 
Gewährenzug nicht mehr möglich, er findet beim toten Mann 
sein Ende °); der Erbe ist nicht verpflichtet, dem Räufer die Sache 
zu schirmen, und es gibt keinen Gewährenzug über den Toten 
hinaus, viese Bestimmungen, die sich bereits in den Volksrechten 
finden, haben sich bis ins MN. hinein gehalten. Im Brünner Recht 
ist von etwas Derartigem nicht die Rede, wenn auch Gewähr­
schaftsverhältnisse oft berührt werden. Gbwohl der Gewährenzug 
in Kall 6 nicht mehr möglich ist, so ist doch über den gutgläubigen
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